
 

 

 
 

ERKLÄRUNG 
Nr 24/F/GPSR/2024 

 
Wir,   

FAKRO Sp. z o.o. 
ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska 

www.fakro.com 
 

erklären hiermit, dass das Produkt: Bodenleiter (Bodentreppe) Typ LMF 120 der Norm PN-EN 14975+A1:2010 
„Bodentreppen – Anforderungen, Kennzeichnung und Prüfung“ sowie den anforderungen des Verordnung (EU) 
2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit. 
 

Erklärte technische Eigenschaften des Produktes: 
 

• Brandschutzklasse (nach EN 13501-2): 
E 120/ EI1 60/ EI2 120/ EW 120** 

* leiter auf der Seite, die dem Feuer nicht ausgesetzt ist. 
 

Prüfberichtsnummern und zugehörige Dokumente: 
• Prüfbericht zum Brandschutz mit Einstufung FIRES-JR-015-21-NURE Ausgabe 2 für Bodentreppe LMF 120 

- Labor für Brandprüfungen FIRES s.r.o. Batizovce, Słowakei, 26. Februar 2023. 
• Prüfbericht Nr. LOW03-6050/12/R01OWN – Labor für Baubeschläge und Tischlerei – Institut für 

Bauforschung, Polen, 24. August 2012. 
• SK-Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit für wesentliche Merkmale des Produktes Nr. SK01-ZSV-0403 

– ausgestellt vom slowakischen Institut FIRES, Batizovce, Słowakei, 07. Juli 2023 und SK 
Leistungserklärung Nr. 03/23 vom 01. September 2023r. 

• SK Technische Bewertung SKTP/22/0011/2401/SC– ausgestellt vom slowakischen Institut FIRES Batizovce, 
Słowakei – 07. Juli 2023. 

• Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit Nr. C01/23/0011/2401/S.C. – ausgestellt vom 
FIRES, s.r.o. Batizovce, Słowakei, 07. Juli 2023. 

• Erklärung zur gegenseitigen Anerkennung im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2019/515 des 
Europäischen Parlaments und des Rates – 05.09.2023. 
 

Merken Sie, dass die Bodentreppe ein Produkt ist, das unter die harmonisierte Norm nicht fällt und für das keine 
Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde. Daher muss das Produkt über keine CE-Kennzeichnung und 
keine Leistungserklärung verfügen.  
Die Bodentreppe Typ LMF 120 wurde auf dem Gebiet der Slowakei rechtmäßig in Verkehr gebracht.  
Gemäß dem „Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung” (Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates 
(EU) 2019/515) vom 19. März 2019 und den polnischen Vorschriften: Gesetz über Bauprodukte vom 16. April 2004 
(GBl. Nr. 92, Pos. 881 mit nachträglichen Änderungen, Art. 5.3): „Ein Bauprodukt, das nicht unter den sachlichen 

Anwendungsbereich der harmonisierten technischen Spezifikationen fällt, von denen im Art. 2 Pkt. 10 der Verordnung 

Nr. 305/2011 die Rede ist, darf auf dem Inlandsmarkt bereitgestellt werden, wenn es in einem anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) – einer 

Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie in der Türkei rechtmäßig auf den Markt 

gebracht wurde und seine Leistungseigenschaften die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen durch Bauwerke 

erlauben, die auf die in den technischen und baurechtlichen Vorschriften festgelegte Weise und nach dem technischen 

Kenntnisstand entwickelt und gebaut wurden.“ 
 
 
 
Nowy Sącz, 09. Dezember 2024 
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 OW (05.05.2024) 


